
GEMEINDE HODENHAUSEN

EINLADUNG
Gremium: Wahlausschuss

Datum der Sitzung: Mittwoch, den 15. Juli 2009

Uhrzeit: 17.00 Uhr

Ort: Sitzungsraum 102

Vorsitzende/r: Wahlleiterin Regina Wachowiak

Tagesordnung:

A. Öffentliche Sitzung

I. Entscheidungssachen

1. Entscheidung über die Zulassung von Wahlvorschlägen für die Kommu­
nalwahl am 30.08.2009

11. Empfehlungssachen

1. keine Tagesordnungspunkte

111. Mitteilungen

1. keine Mitteilungen

B. Nichtöffentliche Sitzung

I. Entscheidungssachen

1. keine Tagesordnungspunkte

11. Empfehlungssachen

1. keine Tagesordnungspunkte

111. Mitteilungen

1. keine Mitteilungen

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 2 Abs. 3 Satz 3 Kommunalwahlgesetz der
Wahlausschuss unabhängig von der Zahl der erschienenen Beisitzer beschlussfähig ist.
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TOP A.I.-1

Betr.: Entscheidung über die Zulassung von Wahlvorschlägen für die Kom­
munalwahl am 30.08.2009

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzmillel verfügbar:

Handzeichen:

.............(]e .
Verfasserfln

AmtsleiterIin

nein

entfällt

Kämmerer

Kosten:

Produkt: 002 121 001

Unterschrift:

,.- .v:
/lae4~

•............~ .
Bürgermeister

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, die eingereichten Wahlvorschläge zur Kommunalwahl am
30.08.2009 zuzulassen.

Sachverhalt:

Nach § 18 Abs. 3 Kommunalwahlgestz (KWahIG) obliegt dem Wahlausschuss die Ent­
scheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge.

Da die Einreichungsfrist für die Wahlvorschläge nach § 15 Abs. 1 KWahlG erst am Mon­
tag, den 13. Juli 2009, 18.00 Uhr, endet, sind der Vorlage keine Unterlagen über die
Wahlvorschläge beigefügt.

Die eingereichten Wahlvorschläge können von den Ausschussmitgliedern während der
Sitzung des Wahlausschusses eingesehen werden.


